
DIE LINKE. Sachsen 

2. Tagung des 16. Landesparteitages  14. Mai 2022 

F. Parteiinterna 

F.2. Strukturdebatte: Struktur Ortsverbände 

Beschluss der 2. Tagung des 16. Landesparteitages am 14. Mai 2022 in Annaberg-Buchholz 
 

 

Der Landesparteitag der LINKEN Sachsen beschließt: 
 

Landessatzung, § 12 Bildung, Abgrenzung und Auflösung Ortsverbände 

 

alt: 
(2) Die Bildung, Abgrenzung und Auflösung der Ortsverbände erfolgt durch den Kreisvorstand und 

muss durch den Kreisparteitag bestätigt werden. Der Landesverband ist über die Gliederung des 

Kreisverbandes zu informieren. 
 

neu: 
(2) Die Bildung, Abgrenzung und Auflösung der Ortsverbände erfolgt durch den Kreisvorstand und 

muss durch den Kreisparteitag bestätigt werden. Der Landesvorstand ist über die Gliederung des 

Kreisverbandes zu informieren. 
 

Begründung: 
Der Landesverband ist die Summe aller Organe und Strukturen der LINKEN in Sachsen (Landes-

parteitag, Landesvorstand, Landesrat, aber auch z.B. Kreisverbände, usw.). Gemeint ist in dieser 

Regelung jedoch das Organ Landesvorstand. 
 

 

Entscheidung des Landesparteitages: 

Beschlossen: 112/0/1 


